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1.

Verordnung des Armeecberkomandanten vom 4. 

Oktober 1916, 

netreffend den wirtschaftlichen Verkehr innerhalb des 

Okkupationsgebietes und die A u s fuh r  aus dem Okkupa 

tionsgebiete.

Artikel  i .

Nach § 3 cor  Verordnung des Arareeoberkom- 

mandanten vum 1 >. Dezember 1915, Nr 47 V. Bl., 
sind folgernde Bestimmungen einzuschalten:

§ 3. «.

A  n z e i g  e p f 1 i c h t.

Jede Ausluhr solcher Waren aus dem Okkupa
tionsgebiete, deren Ausfuhr nicht nach den §§ 1 oder 

2 verboten nt,  muss dem Kreiskommando,  aus dessen 

Amtsgebiete  die Ausfuhr  erfolgt, angezeigt werden.

1)Le Anze ige  wird unter Anga be  des Herkunftor-_ 
tos, de. Warengattung  und der Ausfuhrstelle beschei

nigt.

§  3 b.

V e r k e h r s b e s o h r ä u k u n g e ii i n n e r h a l b  d e s  

O k k u p a t i o n s g e b i e t e s .

Der  Mil itärgeneralgouverueur ist ermächtigt,  
durch Verordnung den Verkehr zwischen bestimmten 

Kreisen des Okkupationsgebietes mit einzelnen der in 
§ 1 bezeioiiuetiui Artikel an eine. 'Erlaubnis des Ivre.is- 

kmnmandos zu binden oder sonstigem Beschränkungen 
zu unterwerfen.

Artikel  II.

§ 7, Absatz  2, der Verordnung des Armeeober-  

koinQttandanten vom 15. Dezember 1915, Nr. 47 V, Bl. 

hat zu lauten: %



2.

Bei  der.) im ersten Absätze bezeiclmeten Über

tretungen sowie bei IJbcrtretungeo einer auf Grund ues 

§ 3 b vertilgten \ e ikehrsbeschränkmig kann neben 

der Strafe der Verfall der Waren ausgesprochen wei 

den, deren Behandlung d„n Gegenstand des Straft!*; 
kenntnisses bildet und die im Eigentum« des Verur

teilten stehen. Sind diese Waren bereits verkauft,  so 
kann der Kauipreis als verfallen erklärt werden.

Artikel  I I I .

Diese Vorordnung tritt mit dem Page der Kund
machung in Kraft..

2 . 

Verordnuny des k u. k. Militär-General Gouverneuers 

vom 26. September 1916. 

Durchführung des Sp ir itus  u. B ianntweinmonopoles 

(Durchführungs Vorschrift).

A uf  Grund der §§ 2, 5 und 20 der Verordnung 
des Arrnee-Überkommandanten vom 22. Apri l  1916, 

Nr. 55 V -Bl.  wird angeordnet ,  wie folgt:

§ 1.

Ausnahmen vom Monopole.

Vom Einfuhr-  und Absatzmon opole  (§ 1 der
Verordnung des Armee-Oberkommandanten) ,  aus

genommen ist j eder aus der österreichisoh-unga ■ 

rischen Monarchie eingefulirte, aus Obst oder 
durch Zusatz pilanzl icher Stoffe erzeugte Branntwein 

(Likör, Bosogl io ,  Bum ,  Oognao etc.), sowie jeder im 
Okkupationsgebiete aus Obst erzeugte Branntwein.

Der  eiugeführte,  v o m  Monopole  befreite Brannt

wein unterliegt einer Ab gabe ,  die mit dem Zolle ein

gehoben wird uud bei einer GradhäKigkeit  von höch

stens 50  Grad Alkohol  50°,10 des Zollsatzes, bei einer 

höheren Gradhalt igkeit  75",u des Zollsatzes, beträgt.

ln  dieser A bga be  sind die ärarischen Kom mis

sion sgebühreu inbegrif fen.

§ 2 .

Beschränkung des Absatzes.

.Oie nach § I  der Verordnung des Armee-Ober-

koinmandanten zum Absätze von Spiritus oder Brannt

wein ermächtigten Personen dar  Pen nur solchen Spi
ritus oder Branntwein absetten,  der nach § 1 vom
Monopole  ausgenommen ist, -oder von der k. u. k. 
Mil itärverwaltung bezogen, oder aus dem von ihr 
bezogenen Spiritus oder Branntwein erzeugu wurde.

§  3.

Ubernahms-und Übergabspreise durch die k. u, k. 

M ilitärverwaltung, Verscbleissoreise.

Der Erzeuger hat der k. u. k Mil itärverwaltung 
den Spiritus oder Branntwein im Kuhzustande um 

7 Kopeken, im rektitizieiten Zustande um S'2 K op e
ken per einen Eimergrad Alkohol ,  loco der von der 
k. u. k. Militäryerwalt.ung zu bestimmenden Lieferungs
stellen, abzugöben.  Oie Menge  und Gradhält igkeit  
der abgegebenen Flüssigkeit wird an der von der 
k. u. k. Mil itärverwaltung  für jeden Erzeuger fest

gesetzten Übernahmsstelie amtlich ermittelt.

Der Baftui ierungslolm wird mit 1 Kopeke  per 
Eimergrad des angegebenen rektifizierten Spiritus 

testgesetzt.

Die Preise uud der Baft inierungsloha (Absatz  
1 uud 2) gelten nur für den aus Kartof feln oder 
GetreiOe erzeugten Spiritus. Aus affen anderen ttuh- 

stotfen (Malasse, Edne)  erzeugte Spiritus, sowie Press

hefespiritus darf mellt für den Konsum,  soudern nur 
für ge werbliche Zwe ck e  oder zur Ausfuhr verarbeitet 
werden; die Preise und der Kafnnieruugslohn lur 
diese Sorten werden bei Übernahmen durch die 

k u. k. Mil itärverwaltung fallweise festgesetzt.

Die k. u, k. Mi l itärverwaltung überlasst den 
konzessionierten Händlern den Spiritus oder Brannt 

wein um einen Preis, der vom k. u k. Mil itär-Generai-  
Gouvernement  deiart bemessen wird, dass er um eine 

Pru\ isiou von nicht mehr als ö",o hinter dem V erschiciss- 

preise zurüokbleiut.  Der  Pieis muss in Goldmünzen 

erlegt werden, die zu ihrem jewei l ig  Veriautbaroen 

Annahmewerte  berechnet werden. Die Empfaiigs-  

steilc ist ermächtigt,  m  rucksioiitswürdigen Fallen 

den Prem in anderen gesetzlichen Zahlungsmitteln 

eutgegenzuuehmen.

Der  Verschleisspreis betragt 17 Kopeken per 

Eimergrad Alkohol .

Der  Verschleisspreis luidet auf  den nach § 1 vom 

MuUnpole ausgenommenen Branntwein,  sowie aul
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, ]emm B r a n n t w e i n  k e i n e  A n w e n d u n g ,  d e r  a ns  d e m  

v o n  cfer k  ö k. Mil  kt i rve rwl t f c i ln g tjfeso^sricii  .Spiritus 

äiiroti  Z u s a t z  p l l a n z l n  h e r  S t o f f e  e r z e u g t  w u r d e  L i k ö r  

U o s r ' g l i o .  R u m .  C o g n a c  < toä.

S *

Übsrnalims-, Üoergabs- und VerscHplsisfbsdinguntien.

D ie  ! ; b f r n a h m e  ,1*$ S p i r i t u s  o d e r  B r a n n t w e i n e s  

v o m  E r z e u g e r  e r f o l g t  n ur  chir$b O r g a n e ,  die v o n  d er  

k u. k  A L I i t ü r v e r w a l t i i n g  mi t  E r m ä c h t i g u n g : ;  l e k r e t e n  

b e t e i l t  s i nd

flu Übergabe vron S p m tu s  n I", IDaimtwei. i  an 

den Han lei erfolgt nur i-rn rektifiziert#*! Zustande in 

"iner Stärke vou  50 od -r  95 Grad Alkohol ,  in Mengen 
von wenigstens einem Eimer L I2 293 Liter , in versie

gelten mit Etikett#1 li v<*rs Innen f laschen von Mi» 
1 -f’ oder l  I Ebner I uhalt, oder in versiegelten Fiissem 
Oder anderen Gbdiiäscn.

Die Übergabe an den Handel wird aut den 

Fluschen, Fässern oder anderen (befassen durch I* ti- 
kötten uu’d Siege'l nach den als Beilage A augeschlo- 

SSeneu Formularieu ersiehtlich gemocht

Beim Absätze müssen die, Preise, <lie sich für 
den in geschlossenen Gelassen verkauften Spiritus 

oder Branntw ein eigeben,  auf den Gelükscu d.iitlich 

ersichtlich Sein

Beim Ausschank müssen die Preise für je 1/8 

Liter oder für ein kleineres Gelass, in dem der A u s 

schank erfolgt,  duieh Anschlag  im Lokale ersichtlich 

sein.

§ 5.

Transporte.

Jeder  '1 ra.nsjiort von Spiritus odm Branntwein 

muss von einer amtlichen Bestätigung  I ogleitol, sein, 

dasi er zur Au sü bu ng  des Monopol  rechtes der k. u. k 
Mil ui irverwaltung oder mit ilirer Bewi l l igung  erfolgt.

Ausgenommen von dieser Vorschrift sind Tran 

sporte:

f  vo n  L ikö r, ßoäogho, Rum, Cognac efco-.•Oder 
Obstbranntwem (§ 1 und 3. Scldussabsatzj .

2. von solohoiu Spiritus oder Branntweii j ,  der 

Von der k u k. Mil itärverwaltung bereits dem Han
del üborgebeu wurde (§ 4, Absatz Up

§ 6 .

Veißfliehtimyea uer Brennereien, Raffinerien 

und Händler

Die, Unternehmer,  dio sich mit der Herstellung 

oder dem Adsatz-e von Spiritus oder Hra raut wein 

b-fsiisen. haben bezüglich der Ar t  der Herstellung 

und le.s ß»-trie.lioS. bez iglieh des Füllens und Uin- 

fiillena irj dh (Rdiisse, bezüglich der Übergabe und 
Übernahme von Spiritus und Branntwein und bezüg

lich der Auswei- leistung hierüber den ihnen vou der 

k u k Mil iUirverwaltung jeweils vorgeschriebenen 

Vorgang  eiuzuli rlteu und die hierlür erlassenen 

Weisungen zu beobachten.

Zur Mitwirkung bei def^Durülnulirung des Spi

ritus- und Branntweinmonopolen kann die k. u k 
AI dii.ä'-verwaltung ein -, K’ örperschaft oder Anstalt 
berufen und deren Verpfiichtunge'n uud Vollmachten 

festsetzon.

§ T-

Umfanj der Konzession zum Absätze.

r >.■'■ Konzession zum Handel mit dem dem Mo
nopol,, unterliegenden Sjiini.us oder Branntweine  
ermächtigt zum Bezüge. Und v bsatze dieser Flüssig

keiten in jen u Fiascheo,  in denen sie von der k u. k. 

Mil itärverwaltung abgegeben werden 4, Absatz  2j.

])n Konzession zum Ausschanke ermächtigt 

zum Bezüge  der Flüssigkeiten in allen Gefässon, m 
denen sie von der k. u It. Mil itärverwaltung abgege

ben werden und zum Ansätze auch m unverschlos
senen Um isSen (| ’S der A erorcluung des Armeeober-  
kommaudanten).

In B zug auf jene l Branntwein,  der dem Mo- 

n pole nicht unterliegt,  ermächtigt  die.  Konzession 

zum Handel,  zum Bezüge und zum Absätze . des 

Branntweines in allen handelsüblich verschlossenen 
üyiässuii, die Konzession zum A tiS S oh  *nke zum B e 
züge in solchen Gefässen und zum Absätze auch in 
im verschlosseneu Ge.liws.sen .

§ 8.
Lieferunyskontiuyent.

Die Unternehmer,  die sicli mit der Herstellung 

v m Spiritus oder Branntwein belassen, haben die in 

dei nächsten Botriebsperiode, das ist in der Zeit vom 
1. September des einen bis Ende August  des nächst

folgenden Jahres, voraussichtlich zu erzeugende
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oder sii verarbeitende .1 ahresmenge im W e g e  des 

Kreiskoinmandos bis spätestens 3t Juni eines jeden 

Jahres anzuzeigen.

Das Mil itäi -General-Gouvi un .nent wird sodann 
den einzelnen Brennereien mitteileri, welche Spirit,us- 

mengen und an welche Raffinerien diese von ihnen 

abzuliefern sein werdeu. Mit den Lieft rungskontiu- 
genten werden nur landw irtsohafcliche Brenne1 » ien 

nach Massgabu ihrer Leistungsfähigkeit ,  sowie im 
Verhältnisse der zur Brenutfrei Wirtschaft  gehörenden 

bebauten  Ackerf lächen unter der Bedin gun g beteilt, 

dass die bei Brannlwemerzeuguug gewonnene Sehlem- 

pe als Viehfutler verwendet wird.

Brennereien oder Raffinerien,  die in der abge

laufenen Betriebsperiode nicht i.m Betriebe sianden, 
werden mit einem Lieferungskontmgente nur beteilt, 
wenn die Wiederaufnahme des Betriebes mit Zustim
mung des Mil itär-General-Gouvernements erfolgt 

ist; diese Zustimmung wird nur nach Massgabe des 

tatsächlichen Bedarfes erteilt.

Betriebe, iu denen im Betriebsjalire weniger als 
800,o der abzuliefernden Mengen zur Übergabe au 
die k. u. k Mi l itärverwaltung bereitgestellt wird, 
können,  wenn nicht die Unmögli chkei t ,  eine der A n 
meldung entsprechende Menge  herzustellen, nachge-  
wiesen wird, vom Mii itnr-Geueral-Gouvpruemeut ge 

schlossen werden.

Dieser Paragraph findet auf  den durch Zusatz 

pflanzl icher Stoffe erzeugten Branntwein (Likör, R o -  

sogiio,  Rum,  Cognac  eto ) ,  sowie auf Obstbraiintwmu 

keine Anwöiiacuig.
§ i -

Denaturierter Spiritus.

Die Einfuhr und der Absatz von denaturiertem 

Spiritus sind von den g e g e n wartigen Verordnungen 

ausgenommen und werden v o m  Militar-General-* ou- 
• vernemeut durch besondere Vorschi ifteu geregelt .  

Hiebei wird aUüh die \rt der .Denaturierung, sowie 
der Bezug  des Denaturierungsmittels festgesetzt,.

§ 10.

Schwendungen.

Dmi landwirtschatPichen Brennereien wird ein 
Schweiidungsabsohlag von 2l-VÖ; von dein jährlichen 

Gesamterzeiignisse zuge.standen. In diesem Sehwen- 

dungsabschlage sind alle Erzeugungs-,  Lager-  und 

Traiisportveiiuste der Brennereien inbegriffen.

[fine weitere Boif . f iziernng der Brennereien findet, 
nicht statt.

§ 11 

Übergangsbestimmungen.

I )ie am 1 Oktober 1916 in den Brennereien und 
Raffinerien verbleibenden Spiriuismongen werden von 

der k n k Mibtärvio wal tung gegen die im § 3 festge

setzten Preise und unter den dortselbst verzeiclineten 

Bedingungen übernommen.

Die für diese Mengen bereits entrichtete Mono 
po lsabgabe v ird tiei der Übernahme rückvergütet,  bei 
rektifiziertem Spiritus unter Zuschlag von für
die Raff inations-  und Lagerverluste,  daher mit 3 0 6  

Kopeken per Ennergrad der übernoinmeneu rektifi
zierten Spiriuisrnenge.

Die am 1. Oktober 19 JG iu den Magazinen 
(Engroslagern)  und bei d e n  Händlern vorhandenen 

Spirilus- und Branntweinvorräte von einem Eimer 
Alkohol  aufwärts unterliegen der Naohtragnsteuer von 

4 Kopeken per Eimergrad Alkohol

§ 12.

Wlrksamkbitsbeginn.

Diese Verordnung tritt mit L. Oktober PJlö 
m Kraft,.

3. 

Verordnung des k u. k Militär General-Gouverneurs 

vom 26 September 1916.

Nr 107551 E. A.

Heranziehung des Verbandes der ßranntweinbrenne- 

reiunternehmer mit dem Sitze in Lublin zur M itw ir

kung bei der Durchführung des Spiritus- und 

Branntweinmonopoles.

Mit Bezug  auf  § 0 der Verordnung des k. u. k. 

Miht.ärgene algouvonm'Hs vom 26 September  19.16, 
Nr. 75. V. Bl , betTeflend die Durchführung des 
Spiritus und Branntweinmonopoles  (Durchführungs

vorschrift) •wird angeorduet,wie folgt:

A r t i k e l  I.

Der  „Verband der Branutweinbrennerei i iuter-  

nehmer mit dem Sitze in L u b l ' u “ hat innerhalb des



Gebietes des k. u k Mil itär-Generalgouvernements 

Lublin von den Branntweinbrennereien den Spiutus  m 

Jenen Mengen sukzessive zu überntdimen, die vom 
Mil itär-Generalgouvernement gemäss § 8 der obzitier

ten Durohfülirmigsvorsohrift für -die einzelnen' Brenne

reien als Kont ingent festgesetzt und bekanngegeben 

werden.

iJiö Übernahme des Spiritus hat durch den Ver
band lopo jener Raffinerien zu erfolgen,  welche die 

betreffenden Brennereien vom Mil itär-Generalgouver

nement au f  Grund der vorbei'  zwischen dem Verbän
de und den Raffinerien bezüglich der Rektifizierung 

des Spiritus abgeschlossenen Vereinbarungen zuge

wiesen werden.

Diese Vere inbarungen hat der Verband dem 
Mil itär-Generalgouvernement spätestens bis zum Zeit 

punkte der 1111 die Brennereien erfolgenden Kontin-  
gentverlautbaruiig bekaunlzugeben.  Ebenso  sind 

nachträgliche Vereinbarungen mir den Raffinerien oder 

Änderungen der bereits angezeigten Verträge dem 
Mil .tär-Geueraigouveruement zur Kenntnis zu bringen.

Im .Falle eines Spiritusbedarfes für militärische 
Z w eck e  haben die Brennereien, oder der Verband der 
Breuuereiunteruehmer,  den Spiritus in erster Linie 

der k. u. k Mil itärverwaltung gegen Vergütung von 

7 Ko p für Rohspiritus Joco Bahnstation und 8 2 Kop. 

für rektifizierten Spiritus loco Raffinerie,  per Ei. ine r- 

grad Alkohol ,  prompt  zu übergeben.

ln  diesem Falle wird die Menge uud Gradlial- 

tigkeit des Rohspiritus in der Brennerei,  j ene des 
rektiUzierteu Spiritus in der Raffinerie ermittelt.

Der Verband hat den zuständigen Kreiskominau- 

dos jene Personen naml.alt zu machen, die bei der 

Durchführung des Spiritus- und Branutweinmonopoles  

Verwendet werden- Dieselben müssen voll jährig und 
unbescholten sein und haben sich beliuls Betei lung 

mit den Ermäohuguugsdekreten  (§ 4, Abs.  1 der 

DurchführungsVOrschriftJ Leim zuständigen K res koi n-  

inaudo zu melden. Der  Verbund haftet iür die Han

dlungen und Unterlassungen aller mit den Ermaoli- 

t iguiigsdekreten versehenen Organe und ist dafür 

verantwortlich,  dass andere Organe zur Ausübung 

VGn Exekulivröcliteii  gegenüber  Parteien nicht lmr- 
angi zogen werden.

A r t i k e l  11

Der Verband üaf für den gemäss Artikel  1 die

ser Verordnung übernommenen Rolispiritus den iu 

§ 3, Absatz 1, der Diirehführiingsvorschrift festgesetzten 

Preis auf Grund der in der Raffinerie amtlich erfolg
ten Ermitt lung der Menge und Gradhält igkeit  der 

einzelnen Brennereien innerhalb Monatsfrist, hingegen 
den Raffinerien, welchen der Rolispiritus zur Ra f f i 
nierung übergeben wurde, den Raff iuierungslohn von  

1 Kop. pro Eimergrad des abgelieferten rektifizierten 

Spiritus in gi genseitig vereinbartem Zeitpunkte zu 

bezahlen.
A r t i k e l  III.

Den Verband hat den Spiritus und Branntwein 

m dem Zustande,  in der Ar t  uud in den Mengen, 
wie dies m § 4, A l s a t z  2, der Durchführungsvor-  

schrift vorgesehen ist, an den Handel um jene Preise 
abzugeben,  die auf  Grund des § 3, Absatz  4, dersel
ben Vorschrift vom k. u. k, Mil itärgeneralgouverne-  

ment bemessen uud den Orgauen des Verbandes 

jeweils  bekauntgegeben werden.

Die Ausbeute  von Spiritus oder Branntwein in 

rektifiziertem Zustande,  der dem Handel übergeben 
werden kann, wird nach der Menge  des zur Rekt if i 

z ierung übernommenen Rohspiritus berechnet.

A ut  lOOOfo des zur Rekti f i zierung übernommenen 
Rolispiritus werden 96k u auf rektifizierten Spiritus 

erster Gattung  gezählt;  40,0 entfallen auf sämtliche 

Sc lnvendungeu (Raifiuations- ,  Lager- ,  Transport-  und 
Umtüllungsverluste)  und auf Rektil ikationsrückstände 

(Fuselöl ,  Äther  etc.).

Die Gesamtabrechnung der Sch Wendungen und 
Rekufikaaunsrückstände wird mit Ende der Betnebs-  

p en ode  (§ 8 der Durehführuugsvorsohrift)  uud zwar 
in den ersten Tagen des Monates September oder 
mit dem Tage  der Enthebung des Verbandes von der 

Mitwirkung Lei der Durchführung des Spiritus- uud 
Brauutweiumonopoles  erfolgen. A u f  Grund des E rge

bnisses der Abrechn un g hat der Verband der Militär
verwaltung für jeden das bezcichuete Ausmass über- 

schp iternleu A b g a n g  den Betrag von 34 Kop.  pro 
Elim rgrad Alkohol  biuneu drei l a g e n  bei der Kassa 
eines Kreiskommaudos zu befahlen.

Die Raffinierungsrückstäude (Äther,  Ule, die vom 

Waschen zuruckt leibeudeu Gewässer etc.) bleiben Ei

gentum des Verbaudes,  dürfen jedooli  auf Trinkbraimt- 

wein nicht umgewandelt  werdeu.

Dm Reinhei t des zur Übergabe au den Handel



geeigneten SpixikiS oder Branntweines muss folgender 
Pröbe entsprechen:

10 Teile gereinigten Spiritus, e thaltend wenig 
stens 9f)t'/o Stärke, worden mit 9 Teilen Schweb Isäril» 

vom spezifischen Gewichfe  181 gemischt; die Mischmig 

wird zum Sieden gewännt,  die Flüssigkeit Sol 1 farhlos 
bleiben.

A r t i k e l  LY.

Der Verband hat den zur Übergabe an den 

Handel geeigneten Spiritus oder Branntwein von den 

Hiirlinerieii in die vom Verbände errichteten Maga

zine (Engroslager) transportieren zu lassen und wird 

dort unter Aufsicht der Finanzorgane in den spezii II 
hiezu eingerichteten Umtül I ungsstel len in Gefässo 

umgefiil lt wobei die Vnordnungen des § 1 der Durch- 

führungsvorsohrifd genau einzuhalten sind.

Der Verband hat in den Magazinen stets einen 

dem laufenden Be larfe eutspn eilenden Vorrat an 
Braimtweiiierzeugnisscni in allen vorgeSchriebenen 

Mengen am Lager zu erhalten.

Die VerSchleisspreise haben am den m der 
Durchtuhrungsvorschrift  vorgestdiem i Etiketten zu 

lauten:

a) bei 50 gradigem Branntweine:

auf hölzernen Gefässsu 
von 1 Eimer I n h a l t ....................... -  • '26 lt. 50 Kop.-,

auf  Flaschen von f W  Eimer  Inhalt =  —  „ 5'J „

„ „ „ i, „ • -  1 „ 10 „

n n n 1  ̂ i) n ' =  ^ n . ^  n

b) bei 95 grädigem Branntweine:  

aul hölzernen Gelassen

von 1 Eimer Inhalt . 11 Lt. tio Kop
auf Flaschen von ,P"Fi Eimer Inhalt =  1 „ 12 „

n n n 1 n n ~  ^ ^  v

n u n  1/1 n n “  ^  S. ^  n
t

Dtr  Wext  des Gef'ässes ist in den oben ange
führten Betrügen nicht lnbegnflen und muss neben 
dem Preise des Getränkes auf den Etiketten ersichtlich 

gemacht  werden.

Der Verband darf den Spiritus oder Branntwein 

nur aus dem Magazine und zwar  nur au Händler 
abgeben,  die sicli mit einer Konzessionsurkunde ge
mäss § ti der Verordnung des Armeeoberkommaudan- 

teu ausweiseu können; hiebei hat der Verband gegen

über allen Händlern des der Übergabsstelle zugewie-  
seuön RayonS in gleicln r W*i%* vorzugelien.

A r t i k e l  V.

Her für die Übergabe  an den Handel 1 estimmte 

Spiritus darf  von der Raffinerie m die Magazine 

Umfüllui igsstel len) nicht früher weggebracl it  weiden,  

bevor Jer \'er' and für das auszu führen de (piantum 

ih n Betrag von S l  kop. pro Eimergrad Alkohol  an 

die Kasse eines k. u k. KreiskommandoS entrichtet 

hat

Diese Zahlung  bildet die Paiiscn dsiimmc des au 
die k u. k Mditärv erwalt.ung abziifunreudtrn Iteiner- 

tragas

Der ltesfc der festgesetzten Verschieb spreise 
bildet das un besch rän ktu Eigentum des \ er band es 
als Ersatz ho fh ti entrichteten Rohspiriuispivis,  die 

R e k t i f i z i e r u n g s k o S t e n ,  Soli w endungeu,  Transportspesen 

mul alle wie immer gearteten Regiekosten.

A i  t i k e i  YL

Der Verband hat die Zahlungen an die k, u. k 
Milifc&rvcrwaItuing in (Imnselhau HJinfange iu Geld-  
müiizeu oder RuheIwuhrung zu leisten, in dem der 

Verband Jur die abgegebenen Menge.ii an Spiritus 
oder Branntwein Goldmünzen oder Rubel Währung 

euininimt.

A  r t i k' ö 1 VII.

Der Verband hat alle gesetzlichen Vorschriften 

üi er die Erz< Tagung und Ratl inierung von Spiritus 

Oder Branntwein,  Yerträehfung, Umfüllung,  Auszah

lung. Bueh- und Rechnungsführung,  Berichterstattung 
etc., genau einzuhalten und über Weisung  des k. u. k. 
M il itär-Geueralgouvernements auch weitere Büche- 

und Behelfe zu führen. .Berichte zu erstatten und 

Ausweise  vörzulegen.

Die Organe der k. Ü. k. Militärverwaltung 

können gegenüber der gesamten Geschäftsgebarung 

des Verbandes,  ebenso wie seiner Mitglieder dift im 

§ 11, Vbsatz 2, der Verordnung des Armeeobcrkom-  

mandaiiten vorgeschriebeuen Aufsichtsbefugnisse aus- 

üten.

A r t i k e l  VIII.

Bei seiner gesamten Geschäf tsführung hat der 
VTerband sioherzusujlLeii, dass tatsächlich die Veror-
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flirang des Armeeoberkonnnanriaiiten vom 22. April 

1916 und die Durelmihnigsvorsohrift  des 1c. u. k. 
Miritär-Generalgouverneuers vom 26. September 1916 

strengstens beobachtet  und alle durch Schmuggel  
oder sonstige betrügerische Machenschaften beschaff

ten Spirifcuf- -oder Braun .weinmengmi der behörd
lichen Beschlagnahme zugeführt  werden.

A r t i k e l  I X .

Zur  Sicherstel lung der Erfül lung der Anor 

dnungen der k. u. k. Mil itärverwaltung hat der Ver
band eine Kaution im Betrage  von öOOUf) Kronen, 
zu leisten und spätestens am Tage  des W,rksamkeits-  
begiunes dieser Verordn un g in Barem oder m pu- 

pil larsieheren Obl igationen beim k. u. k. Mil itär-Ge
nera lgouvernement  zu erlegeu,

Bei  Zuwiderhandlungen Können dem Verbände *
oder seinen sohuldtrageuden Organen Ordnungsstra
fen in der Höhe von IU— 1UUU Kübeln  vom k. u. k. 

Mditär -Geueralgouverüemeut auferlegt werden. Bei  
Nichtzahlung  haftet für diese Strafen die obige 
Kaution

Kür jeden, diese Kaut ion  übersteigenden Schaden, 
der durch Nichterfüllung der Bestimmungen dieser 
Verordnung Seitens des V erbandes oder Seiner Organe 

der k  u. k. Mil itärverwaltung zugefügt  werden sollte, 
haftet der Verband mit se inem gesamten Vermögen,  

sowie mit den Spiritusbetriebsanlagei i  seiner Mitglleder 

ferner jed er  Brennereuiuternehmer mit der zugehörig!  u 
Landwirdsohafü und sonstigem Vermögeu im V&fhälb- 

nisse des aus seinen Betriebsstätten ausgeführten 
Spiritu» oder Branntweines.

Die Kaut ion  wird nach Enthebung des Verban

des von der Mitwirkung bei der Durchführung des 
Spiritus- und Branntwein monopoles uud Krtullung 

afler noch schwebenden Verbindlichkeiten dem Ver

bände gleich ruokg'eStellt.

A r t i k e l  X

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1916 

in Kraft, sufer.ne der Verband an diesem Tage  die zur 

Durchführung des Monopoles  notwendigen  Einrich

tungen getrof fen hat.

B ei  NHHeiuh al tuu g  dieses l e r m i n e s  wird dem 

Verbände für jeden  \ ereugstag eine Si rafe von JjOO 
Kübeln auferlegt,  son ie  der Verband nicht uachneist ,

daffs die Nichteinhaltung dh-seS Tennines ohne .Sein 

Verschulden eustanden ist.

A r t i k e l  X I .

Bei Enthebung des Verbandes von der Mitwir

kung bei der Durchtühriing des Spiritus- und Brannt- 

weimnonopoles  hat der Verband die in den Raffi

nerien vorhandenen Spiritus- und Branntweinvorräte 
an die,- k . u k. Mil itärverwaltung gege’ n nachstehende 

VergiituiV.g pro Eimergrad Alkohol zu übergeben:

Ci) für Rohspiritus in der Raffinerie 7 Kop.

b) füi raffinierten Spiritus in der Ratlie- 

n e r i e    . 8 2  Kop.

Kur den Absatz des bereits in den Magazinen 

(Umfüllungsstelleu) befindlichen Spiritus oder Brannt

weines an die konzessionierten Versohleisser wird 
eine angemessene Krist bestimmt werden

Bei  der Auflösung der k. u k. Mi l itärverwaltung 

in Pöleu finden die Bestimmungen des vorstehenden 

Absatzes bezüglich der Üt ergäbe der Spiritus- und 
Branutweravorräte keine Anwendun g.

4.

B E S T I M M U N G E N

über die Entrichtuny der Nachsteuer aus An la ss  der 

Durchführung des Spiritus-und Branntweinmonopoles.

(§ i l  der Durchlühruiigsvorschrit't vom 26, 
September 1916.)

Art.  E

Gegenstand der Nachsteuer

Die im Okkupationsgebiete am 1 Oktober 1916 
in mm Magazinen (Engroslagern, Niederlagi  n) und 
bei den Händlern (einschliesslich Schänkern) . vorhan

denen Spiritus-und Bräunt weint orräte, welche iu den 
freien Verkehr übergegangei i  uud zur VeräuSSerung 

bestimmt sind, unterliegen der Nachsteuer von 4 kop 
per Eimergrad Alkohol.

Art.  i l

Befreiung von der Nachsteuer,

Sämtliche, a)  aus der österr-Ungar.  Monarchie 

eiugelührte und vom Monopole  ausgenommeue (§ 1
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ler Durohführungsvorsohrdt} , '  ferner h) durch die 
Mil itärverwaltung erworbene,  ebenso im Besitze der 

privaten Haushaltungen befindliche.: uud nielit zum 
Veräohleisse bestimmte, ferner d) in den Magazinen 

und bei den Händlern befindliche Spiritus-und Brannt 

weinerzeugnisse in Mengen unter einem Himer abso

luten Alkohols sind von der Nachsteuer befreit.

Art.  111.

Anmeldung.

Personen, welche nach Art ikel  1 nachsteuerpflioh- 
tige Vorräte an SpirituS-oder Braimtweiuerzeugnissen 

besitzen, sind verpfl ichtet,  die Menge und den A l k o 
holgehalt,  sowie den Ort und die Räume der A u f b e 

wahrung dieser Vorräte nach dem Stande vom 1 

Oktober J9J6 bis längstens G. Oktober 1 9 IG dem 
zuständigen Pinanzwach-Postei ikomuiando schriftlich 

in dreifacher Ausfert igung anzumelden.

Das Kinanzorgan, bei dem die Anmeldung 
überreicht wird, hat die eingestel lten Daten  aul ihre 

Vollständigkeit zu prüfen und auf  allen drei Parien 
den T a g  der Überreichung zu bestätigen. Radierte, 

korrigierte oder unvol lständige A nm eld ung en  sind 

zurüokzuweiseu. Ein Pare der A nm e ld u ng  ist der 

Partei zurückzustellen.

Art .  IV .

Feststellung der Menge und GradhaltigkBit.

Die Menge der vorrätigen  Spiritus-und Brauut-  

weiuerzeugnisse wird nach dem faktischen Rauminhal te 

der einzelnen Gefässe und bei unvollständig gelullten 

Gelassen mittels kubischer Berechnung festgestelit.

K-ommen Behältnisse von gleicher Grösse vor, 

so ist der Inhalt  je eines Behältnisses jeder Grössen

type zu ermitteln; die Mengenfeststel lung erfolgt dann 

rechnungsmässig durch Multiplikation des Inhaltes mit 

dep Anzahl  der Behältnisse.

Die Gradhält igkeit  der aumeldungspfl icht igeu 

Spiritus-und Branntweinerzeugnisse wird mit nachste

henden Durchsohnibtszitferu berechnet:

1. bei Spiritus mit 60 Grad,

2 bei SpirituSessenzen mit 70 Grad)

3. bei Rum,  Cognac,  Sl iwowitz,  Franzbrannt-

weiu mit GO Grad,

4 bei gewöhnl i chem rrmkbranntwei ii  uud den

sonstigen zubereiteten,  jedoch nicht, verSüsstm Braunt- 
weingattungeu mit öO Grad.

5. bei Likör,  Ros.iglio und allen versüSShen 
BraimtweingaUungen mit Sö Grad Alkohol.

Art.  V.

Beamtsliandluny der Anmeldung.

A u f  Grund der A nm eld ung  hat die amtliche 

Erhebung der Menge und der Gradhält igkeit  der 
Spiritus- und Branntweinvorräte im Sinne des A r 

tikels I V  zu erfolgen.

Die ab 1 Oktober 191G abgehetzten Spiritus- und 
Branntweinmengen sind dem amtlich erhobenen Vor
räte zuzurechiien, h ingegen die von der Monopo lsv er 
wal tung bezogenen von demselben in A b z u g  zu brin

gen. Der amtlich konstatierte Befund, -sowie die hiebei 
ermittelte Nachsteuer sind in die drei Parien der 
A nm el dung  gleichlautend eiuzusetzen.

Die Partei ist verpfl ichtet,  die bemessene Nach

steuer binnen 8 Paireu bei der Kassa des zuständigeno o
Kre iskommandos zu entrichten und hat das mit den 

Einzahlungsdateu versehene Pare der An m eld ung  
dem zuständigen Einaiizwachpostenkomuiando vorzu 

weisen und dasselbe bis Ende  Novem ber  1 9 I G aufzu- 
bewahren.

Das Einai izwaohpostenkommando  hat die beiden 
zurückuehaltenen Parien der Anm eld ung en  mit den 
Eiuzablui igsdaten zu versehen und hievon je  ein Pare 

mit einem Namensverzeicbnisse dem zuständigen Kreis

kommando  ois spätestens 24. Oktober 191G vorzu- 
legen, hingegen das verbleibende dritte Pare der A n 

meldungen für Kuntrol lzweoke uud zur Überwachung 

■ der Einzahlung allfälliger Rückstände iu A u f b e w a h 
rung  zu nehmen

Art.  VI.

Transporte.

Spiritus- und Branntw'eiuerzeuguisäe, welche sioh 

während der NacliVersteuerung aut dem Transporte 

befinden, hat der Empfänger  nach Eintreffen in dem 
Bestimmungsorte binnen drei Tagen bei dein Fiuanz- 

wachposienkummando ordnungsgemäss anzumelden 

uud die entfal lende Nachsteuer zu entriciitfen Für 

diese Transporte haben die Bestimmungen des Art.  V. 

auch zu gelten.
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Art. VII.

Kontrollsrecht.

Die nachsteuerpfl iehtigen Personen sind bis 
Ende November  1916 verpflichtet,  hinsichtlich ihrer 
opiritus-  und Braimtweinvori  äte <ieii B ezug  oder die 

Entrichtung der Nachsteuer ausa uw eisen und stehen 
in dieser Umsicht  während dieser Zeitpcr.iode mit,er 

l inanzämtlioher LG ntrolie.

Art.  VIII.

Strafbestimmungen.

V. ird die vorgeschriebene An m el dung  eines am 
1. Oktober 1916 vorhandenen Spiritus- oder Brannt
weinvorrates unterlassen, oder die angemeldete A l k o 
ho lmenge  um 10% geringer,  als die vorhandene,  
befunden, so1 ist eine Strafe mio dem zwei -  bis viel
fachen der verkürzten Nachsteuer vom Kreiskommaudo 
zu verhängen,  und sind die bis einschliesslich 6. 

Oktober 1916 nicht augemeldeten Branntwein Vorräte 
als verfallen zu. erklären. Im Nichteinbringungsial le 
der Nachsteuer ist eine entsprechende Arreststrale. 
zu verhängen.

Die vorschriftsmüssig angemeldeten Spiritus- uud 
i i ranntweinvorräte können, lusoferne sie den G eg en 

stand des ärarischen Getränkverschleissmouopoles bil

den, ohne spezielle Ermächt igung der Mil itärverwal
tung  auf gruud der bisheiigeu Konzessionen bis ein

schliesslich 15 Uktober 1916 abgesetzt, werden.

5.
Beschlagnahme, Über- und Einfuhr von Leder.

A u f  Grund der Verordnungen des II. 0 . ‘ G  vom
9. Sept. 1916 Nr 81959 und v. 13 Sept. 1916 Nr. 
82278 wird das von der Lederernkaufskommissieu oder 

Lederübeinahmsstol ie R a do m  als freigegelu a  bezei- 
chnete Leder beschlagnahmt.  Jeder Ein-und Verkauf, 

Uberfuhr sowie laufuhr  dieses Leders ist strengstens 
verboten.

Über- und Einfuhrbewi l l igungen kann nur die 
Rohstoifzentrale des k. u. k Mii itärgeneralgouverne-  
tnent auf  Grund der schriftlichen Bitte erteilen.

Die Beschlagnahme tritt sofort in Krait.

6 

Beschlagnahm t von Watte,

Ad. K. M. Erl. Abt.  13 Nr 18059 Tulg .  vom 14. 

Augu st  1916 wird iibor Anordg .  des II. G. G. vom 
20. Sept. 1916 R. S. Nr. 81786jlt:>|S frische und ge 

brauchte Watte mit Ausnahme von ungebrauchter 
IIedizina 1 watte besohlagnahmt.

Der treia Handel mit W att e  ist strengstens 

verboten,

Sännntliehe Vorräte au Watte  sind daher beim 
zust Gendarmeriepostenkommando  spätestens bis 15. 

Novem ber  1916 anzumelden.

Die Beschlagnahme tritt sofort m Kraft.

Übernahmspreise für Pelz und Fellgattungen.

Laut Vterordiiung des MG G.  J. Nr. 14488 vom 
1916 wurden die Übernahmspreise,  welche die Ea. 
Dichter & Blumenthai bezw ihre legitimierten E m -  

kaut.sageuteu an die Besitzer nachleiianiiter,  beschlag
nahmter Beiz- und Eellgattuugeu zu zahlen haben, 
nachfolgend festgesetzt:

1) ünzugerichtete bezw. unyegerhte:

Hasenfelle:

Winterhasenfel le  ..........................per Stuck 1 K  — h

Halbe-l lasenfello (D. s. llerbsthasen). „ — 50 „

öommerhasenfel ie  ohne Krauthasen „ n — 25 „
Kanmfelle:

Original Winterware .. —  40& n n n ^ n
Sommerware (SohiieidekaunO —  24 li

Lammfelle:

Erste S&rte 3 inn n °  n n
Zweite Sorte n n 2 „ 50 „

Kitzfel le wie Lammfelle,

Zickel feile . „ „ .1 „ 60 „
Zieo-enfelle:

Erste Sorte „ „ 4 „ 75 n
Zweite •'surce „ „ 3 „ 75
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2 )  Zugerichtete bzw. gegerbte: Schaffelle:

Kau in fe Ile: wol lig oder geschoren jedoch noch immer

grosse Winterkauin per Stück — K  90* h für Kürsohuerzwecke  gut geeignet:

kleine Wmterkai in ?? Y)

CO•x>1 Ghross d. i. im Gewichte

Lammfelle: von 1 2 kg  und darüber per Stück 12 K  — h

Erste Sorte n » 6 „ 90 n Klein d. i. im Gewichte

Zweite  Sorte w n 5 „ 50 „ unter 1.2 kg  „ „ 6 „ 30 „

KLztVlle n r 5 n 40 „ \lle vorgenannten Preise verstehen sich nur für
Ziokelfelle r> n ^ n n prima unbeschädigte Kelle

J3er K u. Ii. /CreisRoTnmanäanf:

A D 0  L F S C H A L L :  P i  m .  p .

O b e r s t .
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